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Leistungsbeschreibung zur EU-weiten Ausschreibung im 
offenen Verfahren 

  
für den Betrieb des Kinderhortes Liegau-Augustusbad 

(Trägerschaft) 
  

im Gebäude Rödertalstraße 71 in 01454 Radeberg OT Liegau-Augustusbad 
  

  
   

  

Vergabestelle:  
Stadtverwaltung Radeberg 
Hauptamt 
Markt 17 bis 19 
01454 Radeberg  
  
 
1. Informationen zum Ausschreibungsverfahren, allgemeine Rahmenbedingungen 
 
Der Ort der Ausschreibung bzw. der Standort des Kinderhortes ist Radeberg, eine Große 
Kreisstadt in Sachsen mit ca. 19.500 Einwohnerinnen und Einwohnern.  
  
Rund 105 Kinder im Grundschulalter werden aktuell im Kinderhort Liegau-Augustusbad 
betreut. Die vorhandenen Kinderhorte der Stadt Radeberg befinden sich ausschließlich in 
freier Trägerschaft. 
 
Für den Betrieb des Kinderhortes Liegau-Augustusbad wird zum 03.08.2024 ein neuer Träger 
gesucht. 
 
Die derzeitige Kapazität der Einrichtung umfasst 118 Plätze im Kinderhortbereich. Die aktuelle 
Auslastungsquote beträgt 97,22 Prozent (Stand 02/2024). 
 
2. Gebäude und objektbezogene Rahmenbedingungen 
 
Der Kinderhort befindet sich im Ortsteil Liegau-Augustusbad, inmitten des alten Ortskerns. Er 
wird derzeit erneuert und der Außenbereich auf 1.160 m² erweitert. 
 
In den Räumen des Kinderhortes können bis zu 117 Kinder betreut werden. Er wird derzeit 
halboffen mit einem Bezugserzieher für jede Klassenstufe geführt. 
 
Die Betreuung von Kindern im Kinderhortalter unterstützt die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Parallel zur Familie und Schule, bietet der Kinderhort allen Kindern ein ganzheitliches 
altersspezifisches Betreuungs-, Lern- und Spielangebot. 
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Die Mittagessensversorgung übernimmt der externe Anbieter Vielfalt- Menü aus Dresden. Mit 
dem Anbieter wird ein separater Verköstigungsvertrag durch die Eltern abgeschlossen. 
 
In der 1. Etage des Hauses befinden sich zwei Gruppenräume. Der Gruppenraum 1 verfügt 
mit seinen beiden Zimmern über insgesamt 87 m²; der Gruppenraum 2 über 55 m². In diesen 
Zimmern werden die Klasse 1 und 2 betreut. Das Dachgeschoss besitzt einen Raum mit 76 
m² für Klasse 3 und einen Raum mit 70 m² für Klasse 4.  Ein Hausaufgabenzimmer befindet 
sich separat im Erdgeschoß des Gebäudes. 
 
Im Erdgeschoss befindet sich ein separater Raum von 30 m², dieser wird im 
Nachmittagsbereich für Kreativangebote geöffnet. Um dem Bewegungsdrang der Kinder 
nachzukommen, befindet sich ein großer Mehrzweckraum gegenüber dem 
Kinderhortgebäude. Jede Klasse hat die Möglichkeit, diesen Raum, an festgelegten 
Wochentagen in Begleitung eines Erziehers zu nutzen. Im Gruppenraum 2 befindet sich eine 
Küche, diese wird bei der Angebotsplanung gezielt mit einbezogen, um allen Kindern die 
Nutzung zu ermöglichen. 
 
Nähere Einzelheiten können den anliegenden Lage- und Grundrissplänen entnommen werden 
(siehe Anlagen A01 und A02).  
 
Die Stadt Radeberg ist Eigentümer der Räumlichkeiten und wird sie im Rahmen eines 
Mietvertrages dem zukünftigen Träger kostenfrei vermieten. Die Einrichtung ist in einem 
komplett ausgestatteten Zustand. 
  
Der zukünftige Träger verpflichtet sich im Fall der Zuschlagserteilung auf sein Angebot, einen 
Mietvertrag mit der Stadt Radeberg für die in dieser Ziffer beschriebenen 
Kinderhorträumlichkeiten abzuschließen (siehe Anlage A03). 
  
3. Betrieb des Kinderhortes (Trägerschaft)  
  
Der Auftragnehmer (im Folgenden auch Träger genannt) hat im Gebäude Rödertalstraße 71, 
01454 Radeberg OT Liegau-Augustusbad den Betrieb eines bestehenden Kinderhortes mit 
einer Gesamtkapazität von 108 Plätzen - als deren Träger mit dem bei Übergang vorhandenen 
Personal, im Rahmen eines Betriebsüberganges zum 03.08.2024, sicherzustellen. 
  
3.1 Rechtliche Grundlagen  
  
Die Nutzung und der Betrieb des Kinderhortes erfolgen unter der Beachtung der rechtlichen 
Bestimmungen des Sozialgesetzbuches – Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), 
des Sächsischen Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kinderhorten (SächsKitaG) in der 
jeweils aktuellen Fassung sowie deren ergänzenden Verordnungen und Vorschriften. 
  
Das SächsKitaG ist unter folgendem Link abrufbar: 
 
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1079-Gesetz-ueber-Kindertageseinrichtungen 
 
Darüber hinaus bestimmt sich das Rechtsverhältnis zwischen dem Träger und der Stadt 
Radeberg nach der abzuschließenden Rahmenvereinbarung über die Aufbringung der 
Personal- und Sachkosten des Kinderhortes (Entwurf siehe Anlage A04). Die Allgemeinen 
Auftrags- und Zahlungsbedingungen der Stadt Radeberg in der aktuellen Fassung und die 
VOL/B werden im Rahmen des zu schließenden Betreibervertrages Vertragsbestandteil. 
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Ebenfalls zu beachten sind die von der Stadt Radeberg erlassene Elternbeitragssatzung für 
die städtischen Kinderhorte und die Entgelttabelle. 
 
Die Elternbeitragssatzung der Stadt Radeberg ist unter folgendem Link abrufbar:  
 
https://www.radeberg.de/inhalte/radeberg/_inhalt/politik_ortsrecht/ortsrecht/satzungen/satzun
gen_verordnungen/@@getlink?id=423779451 
 
bzw. ist die zweite Änderung zur Elternbeitragssatzung unter folgendem Link abrufbar: 
 
https://www.radeberg.de/inhalte/radeberg/_inhalt/aktuelles/presse/bilder_presse/satzungsaen
derung_elternbeitraege_2021.pdf 
 
Die aktuelle Festsetzung der Elternbeiträge ist unter nachfolgendem Link abrufbar:  
 
https://www.radeberg.de/inhalte/radeberg/_inhalt/politik_ortsrecht/ortsrecht/satzungen/e/elter
nbeitraege_2024 
 
in der jeweils gültigen Fassung als Grundlage für die Berechnung der Elternbeiträge sowie die 
abzuschließende Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Radeberg und dem Träger zur 
Aufbringung der Personal- und Sachkosten für den Kinderhort (Anlage A04) und die 
Verpflichtung des Trägers zur Nutzung des städtischen Anmeldeportals zur Vergabe der 
Kinderhort-Plätze. 
 
3.2 Eignung als Träger 
 
Die Eignungskriterien wurden im gesonderten Vordruck „Eigenerklärung zur Eignung“ 
aufgelistet. 
 
3.3 Pädagogisches Konzept (Zuschlagskriterien)  
  
Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit ist das übergreifende Ziel frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung. 
Dieser Auftrag an die Kinderhorte wird im Sächsischen Bildungsplan SächsKitaG aufgegriffen 
und der eigene Bildungs- und Erziehungsauftrag ausdrücklich genannt. Das bestehende 
pädagogische Konzept der Einrichtung soll laufend fortgeführt werden und muss dieser 
gesetzlichen Normierung entsprechen und den „Sächsischen Bildungsplan“ berücksichtigen. 
 
https://www.kita.sachsen.de/download/17_11_13_bildungsplan_leitfaden.pdf  
 
Die Träger haben im Rahmen der Angebotsabgabe ihren Ansatz für eine Fortführung und 
Weiterentwicklung des bestehenden pädagogischen Konzepts der Einrichtung schriftlich 
vorzustellen (Zuschlagskriterium). Das Konzept wird in Bezug auf die nachstehend 
angegebenen Aspekte bepunktet; Grundlage für die Bepunktung sind die Anlagen A06, A07 
und A08. 
 
 
Die Stadt Radeberg erwartet im pädagogischen Konzept detaillierte Aussagen, die 
Erfahrungswerte und inhaltliche Tiefe in allen im Folgenden genannten Themenbereichen 
aufweisen. Zur besseren Übersichtlichkeit wird um Einhaltung der Systematik gebeten. 
 

https://www.radeberg.de/inhalte/radeberg/_inhalt/politik_ortsrecht/ortsrecht/satzungen/satzungen_verordnungen/@@getlink?id=423779451
https://www.radeberg.de/inhalte/radeberg/_inhalt/politik_ortsrecht/ortsrecht/satzungen/satzungen_verordnungen/@@getlink?id=423779451
https://www.radeberg.de/inhalte/radeberg/_inhalt/aktuelles/presse/bilder_presse/satzungsaenderung_elternbeitraege_2021.pdf
https://www.radeberg.de/inhalte/radeberg/_inhalt/aktuelles/presse/bilder_presse/satzungsaenderung_elternbeitraege_2021.pdf
https://www.radeberg.de/inhalte/radeberg/_inhalt/politik_ortsrecht/ortsrecht/satzungen/e/elternbeitraege_2024
https://www.radeberg.de/inhalte/radeberg/_inhalt/politik_ortsrecht/ortsrecht/satzungen/e/elternbeitraege_2024
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Nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen hängen die Themen Bindung und 
Bildung eng zusammen, denn eine gute Bindung spielt eine große Rolle für die frühkindliche 
Entwicklung. 
 
Vor diesem Hintergrund spielt im Kinderhort-Alltag die Durchführung eines gelungenen 
Konzepts zur Gestaltung eine wichtige Rolle (3.3.2). 
 
Laut Sächsischem Bildungsplan sind Kinderhorte Bildungseinrichtungen, die mit 
altersentsprechender Didaktik wichtige Entwicklungs- und Lernschritte der Kinder begleiten 
und unterstützen. Die Rolle des Kinderhortes als Bildungseinrichtung muss daher im 
pädagogischen Konzept aufschlussreich dargestellt werden (3.3.3). In diesem 
Zusammenhang müssen auch fundierte didaktische sowie methodische Aussagen zum 
Bewegungskonzept, den Themen Gesundheit und Ernährung (3.3.4) und zur 
alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung (3.3.5) eingebettet sein. 
 
Inklusion spielt als anzustrebende Grundhaltung unter besonderer Berücksichtigung von einer  
Integrationsgruppe im Kinderhortbereich eine große Rolle in der gesamten konzeptionellen 
Diskussion (3.3.6). Auf dem Weg zum Entwicklungsziel der Inklusion werden auch Themen 
wie geschlechtsspezifische Arbeit und Genderfragen (3.3.7) sowie die Arbeit mit sozial 
benachteiligten Familien und Kindern (Migrationshintergrund, Armut, Fluchtgeschichte, 3.3.8) 
und die Beteiligung von Kindern konzeptionell fachspezifisch bearbeitet werden müssen. 
Gerade sozial benachteiligte Kinder profitieren nachgewiesenermaßen von 
Partizipationsprozessen (3.3.9); diese sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen im Alltag 
der Kinderhorte angekommen sein. 
 
Auch im Zusammenhang mit dem Kinderschutz gemäß § 8 a, b SGB VIII empfiehlt es sich, ein 
sexualpädagogisches Konzept (3.3.10) für den Kinderhort zu erarbeiten. In Fällen 
verschiedener möglicher Ereignisse ist sofortige Handlungsfähigkeit geboten. Die Abläufe im 
Falle einer Kindeswohlgefährdung sind bundesweit durch eine Vereinbarung mit den Trägern 
festgelegt und müssen bei einem Kinderhort-Träger und seinen Kinderhort-Leitungen bekannt 
sein, ebenso wie die notwendige Zusammenarbeit mit den entsprechenden kommunalen 
Institutionen (3.3.11). 
 
Die pädagogische Arbeit mit Kindern kann umso erfolgreicher verlaufen, je besser die 
Erziehungspartnerschaft mit Eltern gelingt. Deshalb nimmt die Elternarbeit sowohl im 
Sächsischen Bildungsplan als auch in allen anderen Konzepten eine besondere Rolle ein und 
muss konzeptionell in dem Kinderhort gut verankert sein (3.3.12). 
 
Die Aufgabe der Qualitätsentwicklung in Kinderhorten leitet sich aus den gesetzlichen 
Anforderungen des SGB VIII sowie aus dem Sächsischen Bildungsplan ab. Der Träger muss 
darlegen, wie das Qualitätsmanagement die regelmäßige Feststellung und Überprüfung der 
pädagogischen Qualität und deren Weiterentwicklung sicherstellt und in der Praxis umsetzt 
(3.3.13). 
 
Sowohl für die Weiterentwicklung der Kinderhort-Landschaft als auch für die Unterstützung 
eines gelingenden Entwicklungsprozesses der Kinder und die Unterstützung und Begleitung 
von Familien ist auf allen Ebenen eine gute lokale Vernetzung wichtig. Es ist darzulegen, wie 
sich der Träger aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen eine Kooperation mit den 
verschiedenen Institutionen in der Stadt Radeberg vorstellt. Dies ist möglichst ausführlich 
aufzuführen (3.3.14). 
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Die Stadt Radeberg behält sich vor, das pädagogische Konzept und dessen methodische 
Umsetzung in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. 
 
3.4 Betrieb der Einrichtung 
 
3.4.1 Gruppenaufteilung 
 
Der Träger verpflichtet sich zur Fortführung des Betriebs des bestehenden Kinderhortes in 
bewährter Weise. Die Betreuung der Kinder in dem Kinderhort erfolgt entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen durch pädagogische Fachkräfte. 
 
3.4.2 Betreuungszeiten 
 
Für die o.g. Betreuung werden Kernzeiten je Gruppe bereitgestellt. 
 
Darüber hinaus soll den Familien für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und/oder auf 
Grund besonderer sozialer Bedingungen für Kinder, Randzeiten vor und nach den Kernzeiten 
angeboten werden. 
 
Der Betrieb der Kindertagesstätte ist mit Ausnahme gesetzlicher Feiertage von montags bis 
freitags vorzuhalten, ebenso in den Ferienzeiten und an Brückentagen. Innerhalb der 
Schulsommerferien ist eine Schließzeit von zwei Wochen möglich. Zwischen Weihnachten und 
Neujahr kann die Einrichtung geschlossen sein. Für die Aus- und Fortbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jährlich drei Schließtage möglich. Für alle Schließtage ist 
den Sorgeberechtigten die Inanspruchnahme eines Bereitschaftsdienstes zu ermöglichen. 
Dieser kann entweder in der Einrichtung oder in Kooperationshortes stattfinden. 
 
Es bleibt dem Träger vorbehalten, abweichende Kern- und Randzeiten dem Bedarf 
entsprechend zu entwickeln. Jede Änderung bedarf der vorherigen Zustimmung der Stadt 
Radeberg. 
 
3.4.3 Anmeldeverfahren 
 
Der Träger ist verpflichtet, das von der Stadt Radeberg eingerichtete zentrale 
Anmeldeverfahren „LittleBird“ zu nutzen. Die Platzvergabe erfolgt durch den Träger. 
  
Der Träger soll grundsätzlich nur Kinder, die ihren Wohnsitz in der Stadt Radeberg haben, 
aufnehmen, und zwar ohne Rücksicht auf Nationalität und Bekenntnis, im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Plätze und nach Maßgabe der Altersvorgaben des SächsKiTaG.  
 
3.5 Küche und Ernährung  
 
Der Träger hat den Kindern täglich ein Mittagessen anzubieten. Die Mahlzeiten der Kinder sind 
kindgerecht, gesund und abwechslungsreich zu gestalten. Der Betreiber hat in seinem 
Konzept darzulegen, in welcher Form er das Mittagessen vorbereiten und anbieten wird. Die 
einschlägigen vorgegebenen gesetzlichen Hygiene- und Reinigungsbestimmungen sowie 
ergänzend etwaige DIN-Bestimmungen gelten entsprechend.  

Im Kinderhortgebäude ist eine Verteilerküche vorhanden, die die Möglichkeit eröffnet, von 
einem Caterer angeliefertes Essen aufzuwärmen bzw. warmzuhalten. Für die Zubereitung des 
Mittagessens ist der Raum nicht vorgesehen, so dass die Lieferung durch einen Anbieter 
notwendig ist. 
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Diesbezüglich wird dem Träger freigestellt, ob er auf eigene unternehmerische Ressourcen 
zurückgreift oder aber mit Drittunternehmen kontrahiert. Für letzteres ist die Anlage 
Nachunternehmererklärung (Formblatt/Anlage 235) zu beachten. Bei der Vergabe von 
Lieferungen und Leistungen im Einzelwert über 1.000 Euro sind weiterhin gemäß Ziffer 2.2.2 
Punkt 5 der Richtlinie zur Förderung der von freien Trägern betriebenen Kinderhorten 
mindestens drei vergleichbare Angebote einzuholen, und unter Abwägung der 
Gesamtumstände der Beauftragung das wirtschaftlichste Angebot auszuwählen. 
  
Das Mittagessen ist vom Träger kostendeckend zu organisieren. Die Kosten sind als 
Essensgeld von den Erziehungsberechtigten (Eltern) zu tragen und vom Träger von diesen zu 
erheben und einzuziehen. 
 
Das Ernährungskonzept muss insbesondere dem Qualitätsstandard der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder 
(DGEQualitäts-standard) entsprechen. 

Der DGE-Qualitätsstandard ist unter folgendem Link abrufbar: 

https://www.fitkid-
aktion.de/fileadmin/user_upload/medien/DGEQST/DGE_Qualitaetsstandard_Kita.pdf  
 
Insbesondere ist auf gesundheitlich sowie religiös, kulturell oder weltanschaulich bedingte 
Ernährungsgewohnheiten der Kinder Rücksicht zu nehmen. 
 
3.6 Personaleinsatz 
 
Der Einsatz des Personals durch den Träger hat nach den Mindestvorgaben des SächsKiTaG 
zu erfolgen. Es ist vom Träger sicherzustellen, dass jederzeit ausreichend fachlich geeignetes 
Personal vorhanden ist. Sollte dies aufgrund der Arbeitsmarktlage erkennbar zu Problemen 
führen, ist die Stadt Radeberg frühzeitig darüber zu informieren. Der Träger hat durch 
Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass das Personal mit 
gesetzlichen und / oder pädagogischen Neuigkeiten vertraut ist. Eine regelmäßige und 
umfängliche Herstellung von Mittagsmahlzeiten oder Reinigungsarbeiten über das übliche 
Maß hinaus (Fegen des Gruppenraumes o.ä.) durch das pädagogische Personal ist 
auszuschließen. 
 
3.6.1 Sicherstellungsvereinbarung  
 
Der Träger verpflichtet sich zur Sicherstellung der Voraussetzung des § 72 a Abs. 2, Abs. 4 
SGB VIII eine Sicherstellungsvereinbarung mit dem örtlich zuständigen öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe zu schließen, in der er sich verpflichtet, nur Personen zu beschäftigen, zu 
beauftragen oder ehrenamtlich einzusetzen, von denen er sich zu Beginn der Tätigkeit und 
danach alle drei Jahre ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30 Abs. 1, Abs. 5 BZRG hat 
vorlegen lassen. 
  
Der Träger hat den Abschluss dieser Sicherstellungsvereinbarung der Stadt Radeberg vor 
Vertragsbeginn nachzuweisen. 
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3.7 Vergütung und Einnahmen 
  
Die Stadt Radeberg trägt nach Maßgabe der abzuschließenden Rahmenvereinbarung über 
die Aufbringung der Personal- und Sachkosten des Kinderhortes zum Betrieb des Kinderhortes 
die Kosten des Betriebs der Einrichtung. 
  
Der Träger ist verpflichtet, die von der Stadt Radeberg erlassene „Elternbeitragssatzung“ und 
die in diesem Zusammenhang festgelegten Elternbeiträge in der jeweils geltenden Fassung 
bei der Erhebung der Elternbeiträge anzuwenden. Die hierdurch erzielten Einnahmen sind der 
Stadt Radeberg zu belegen und reduzieren entsprechend den durch die Stadt Radeberg zu 
zahlenden Betrag. 
 
Der Träger ist verpflichtet, rückständige Zahlungspflichten (insbesondere Zahlung der 
Elternbeiträge) – erforderlichenfalls bis zur Erlangung vollstreckungsfähiger Titel – zu 
verfolgen, gebotene Vollstreckungsmaßnahmen zu betreiben und der Stadt Radeberg 
gegebenenfalls die Uneinbringbarkeit der Forderung nachzuweisen. 
 
Ebenso ist der Träger verpflichtet, Finanzhilfe zu beantragen und hat alle weiteren 
Möglichkeiten auszuschöpfen, finanzielle Zuwendungen zu erhalten. Soweit hierdurch 
Einnahmen erzielt werden, reduziert sich der dadurch der durch die Stadt Radeberg zu 
zahlende Jahresbetrag. 
 
Spenden können für eigene Zwecke verwendet werden und finden bei der 
Betriebskostenabrechnung keine Berücksichtigung. 
 
4. Datenschutz 
 
Der Träger und das von ihm eingesetzte Personal sind verpflichtet, über alle bei der 
Ausführung der Leistungen bekannt gewordenen personenbezogenen Daten 
Verschwiegenheit gegenüber Dritten zu wahren. Darüber hinaus verpflichtet sich der Träger 
dazu sicherzustellen, dass die ihm zur Übernahme der Trägerschaft überlassenen 
personenbezogenen Daten nur von ihm selber verwendet werden und unter Beachtung aller 
datenschutzrechtlichen Vorgaben ordnungsgemäß verarbeitet werden. 
 
Auf Verlangen des Auftraggebers ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag im Sinne des Art. 28 
Abs. 3 DSGVO abzuschließen. 
 
5. Anlagen zur Leistungsbeschreibung 
  
   A01  Lageplan  
   A02  Grundrisspläne 
   A03  Entwurf Rahmenvereinbarung über die Aufbringung der Personal- und 

Sachkosten der Kindertageseinrichtung 
  A04 Entwurf Nutzungs- und Übernahmevertrag mit Anlage 
  A05 Pädagogisches Konzept 
  A06 Wertungsschema 
  A07 Erläuterung Wertungskriterien 
  A08 Ermittlung Gesamtpunktzahl 
  A Unbedenklichkeitserklärung 
  B Eigenerklärung Russische Unternehmen 
  C Preisblatt 
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